
Facts for acts – Das „Wieder“-Erwachen der Filmförderung in MV
Wir wollen Film in MV für Menschen in MV!
Gründung einer landeseigenen MV Filmförderung gGmbH 
mit einer modernen auf Nachhaltigkeit abzielenden Förderrichtlinie

Prol der MV Filmförderung gGmbH
k

•• Filmförderung, Beratung von Filmschaffenden, Festival- und Kinoförderung unter 
   einem Dach 
• Geburtshilfe für Geschichten aus MV und seiner Menschen
• Pege und Weiterentwicklung der lmischen Tradition Ostdeutschlands 
• Förderung der Auseinandersetzung mit existenziellen Zukunftsfragen der jungen 
   Generation im Themenbereich „Film for Future“ mit einer eigenen Jugendjury 
• Beziehungen knüpfen im Themenbereich „Wege zum Nachbarn“, Projekte mit 
   unse   unseren östlichen Nachbarn und Russland 
• Öffnung für neue, moderne Formate in der Medienlandschaft 
• Ausrichtung einer jährlichen Branchenkonferenz als Treffpunkt von Erfahrung
   und Enthusiasmus

Mittel zum Zweck: 3 Millionen € 2020 und 4 Millionen € 2021
a

• Antragsstellung bis zur Gründung der neuen Gesellschaft in der Staatskanzlei auf 
   Grundlage der aktuellen Grunds   Grundlage der aktuellen Grundsätze von 2019 im ersten Halbjahr 2020: 
     - Projektförderung bis max. 150.000 €; Antragsteller: Produzent*in
     - Stoff- und Projektentwicklung bis max. 20.000 €; Antragsteller: Produzent*in, 
        Autor*in
     - Abspielförderung bis max. 20.000 €; Antragsteller: Kinos, Veranstalter, Verleiher
     - Regionaleffekt 100%
• Antragsstellung nach Gründung der neuen Gesellschaft mit neuer Richtlinie im 
        zweiten Halbjahr 2020
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